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der Vornahm e der Tat, e tw a infolge Bewußtlosigkeit, keine K enntnis 
davon ha tte  oder der Tat erheblichen und ernsthaften  W iderstand en t
gegensetzte.

2. Die T at ist gewerbsmäßig begangen, wenn der T äter deshalb han
delte, um  sich durch die W iederholung solcher H andlungen Ein

nahm en zu verschaffen. Gewerbsm äßiges H andeln ist auch dann zu 
bejahen, wenn der T äter vor der Tat keinen bestim m ten Preis fü r die 
V ornahm e des Eingriffs verlangt hat, trotzdem  aber auf eine finanzielle 
oder sonstige m aterielle Gegenleistung rechnete.

Die G ew erbsm äßigkeit ist ein Tatbestandsm erkm al und nicht persön
licher S trafschärfungsgrund. Deshalb ist auch wegen Beihilfe zur gew erbs
m äßigen Schw angerschaftsunterbrechung zu bestrafen, w er in K enntnis 
des gewerbsm äßigen H andelns des Täters fü r sich selbst keine Vorteile 
erreichen w ill (vgl. BG Dresden, N J 1967, S. 232).

Seines Vorteils wegen handelt der Täter, w enn er V ergünstigungen 
anderer A rt erreichen will.

3. Abs. 2 ste llt die besonders verw erfliche Beeinflussung der Schwan
geren, um sie zur Schw angerschaftsunterbrechung zu veranlassen,

un ter Strafe. Es handelt sich h ier um  eine Form der Nötigung. Ü berredung 
allein genügt nicht. U nter M ißhandlung ist die körperliche E inw irkung 
zu verstehen. G ew alt oder D rohung können in vielfachen Form en ein- 
treten, z. B. durch körperliche oder seelische Drangsalierung. Der T äter 
braucht die Schwangerschaft nicht herbeigeführt zu haben.

Der erstreb te Erfolg — die V ornahm e der Schw angerschaftsunter
brechung — braucht nicht eingetreten zu sein. Die E inw irkung reicht aus, 
um den T atbestand zu erfüllen. Bei eingetretenem  Erfolg sollte das en t
sprechend bei der S trafzum essung berücksichtigt werden.

§ 155 

Schwere Fälle
Wer durch eine Straftat nach den §§ 153 oder 154 eine 

schwere Gesundheitsschädigung oder den Tod der Schwange
ren fahrlässig verursacht, wird mit Freiheitsstrafe von zwei 
bis zu zehn Jahren bestraft.

§ 155 erfaß t die erfolgsqualifizierten Fälle, in denen die F rem dabtre i
bung eine schwere Gesundheitsschädigung oder den Tod der Schwangeren 
fahrlässig verursacht hat. Diese Norm berücksichtigt die G efährlichkeit 
dieser Verbrechen. U nter schwerer Gesundheitsschädigung sind objektiv 
nachw eisbare ernste  Schäden an der G esundheit — auch w enn diese nicht 
von D auer sind — zu verstehen. Jedoch w erden nicht solche V oraussetzun
gen wie im § 116 gefordert.


